Deutscher Bundestag Drucksache 17/8429

17. Wahlperiode 17.01. 2012

Unterrichtung
durch den Bundesrechnungshof

Bericht nach § 99 der Bundeshaushaltsordnung liber den Vollzug der
Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich

Inhaltsverzeichnis
Seite

0 Zusammenfassung . ............ ... 3
1 Anlass und Gegenstand der Untersuchung .................. 4
2 Rechtliche Grundlagen fiir den Gesetzesvollzug . ............. 4
3 Personaleinsatz und Anzahl der Steuererklirungen .......... 5
3.1 Feststellungen . ......... . 5
32 WUrdigung . ...t 5
3.3  Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums und Erwiderung

des Bundesrechnungshofes .. ............................... 6
4 Entwicklung des Steuerrechts ............................. 6
4.1  Feststellungen . ...... ... 6
4.1.1 Haufigkeit von Gesetzesdnderungen ......................... 6
4.1.2 Inhalt von Gesetzesdnderungen ..................couuvunun.. 7
4.1.3 Folgen der Gesetzesdnderungen fiir den Vollzug der Steuergesetze . 8
42 WUrdigung . .....o i 8
4.3  Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums und Erwiderung

des Bundesrechnungshofes .. .............. ... ... ... ...... 9
5 Vereinbarungen zwischen Bund und Lindern zur

Verbesserung des Vollzugs der Steuergesetze ................ 9
5.1  Feststellungen . ......... . 9
52 WIUrdigung . ...t 10
5.3  Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums und Erwiderung

des Bundesrechnungshofes .. ............................... 10

Zugeleitet mit Schreiben des Prdsidenten des Bundesrechnungshofes vom 17. Januar 2012 gemdfs § 99 der Bundes-
haushaltsordnung.



Drucksache 17/8429 -2- Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode

Seite
6 Vollzug der Steuergesetze durch maschinelles Risiko-
management im Arbeitnehmerbereich . .......... .. .. ... ... 10
6.1  Ablauf der Steuerfestsetzung mit maschinellem Risikomanagement 10
6.2 Friihere Priiffungserkenntnisse .............................. 11
6.3  Aktuelle Feststellungen ............. ... ... . i, 11
6.3.1 Erfassung der steuerlichen Daten ............................ 11
6.3.2 Maschinelle Schliissigkeitspriifung .......................... 11
6.3.3 Turnusprifung ......... ... i 12
6.3.4 Zufallsauswahl ....... ... ... .. .. . 12
6.3.5 Personliche Bearbeitung von Risikohinweisen ................. 12
6.4  Wirdigung . ......... i 13
6.4.1 Untersuchungsgrundsatz nach § 88 Abgabenordnung ............ 13
6.4.2 Bearbeitungsqualitdt . ........ ... ... ... .. i 14
6.4.3 Auswirkungen auf den Vollzug der Steuergesetze . .............. 14
6.5  Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums und
Erwiderung des Bundesrechnungshofes . ...................... 14
7 Weitere Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ......... 15
7.1 Feststellungen . ... e 15
7.1.1 Vereinheitlichung der Steuersoftware durch KONSENS ......... 15
7.1.2 Elektronische Steuererkldrung ............... ... ... ... .... 16
7.1.3 Elektronische Dateniibermittlung von Dritten .................. 16
7.2 WUrdigung . ......cooi 16
7.2.1 Vereinheitlichung der Steuersoftware durch KONSENS ......... 16
7.2.2 Elektronische Steuererklarung . ............................. 16
7.2.3 Elektronische Dateniibermittlung von Dritten .................. 16

8 Zusammenfassende Wiirdigung und Empfehlungen .......... 17



Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode

Drucksache 17/8429

0 Zusammenfassung

Der Président des Bundesrechnungshofes als Bundesbe-
auftragter fiir Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung ver6f-
fentlichte im Jahr 2006 das Gutachten ,,Probleme beim
Vollzug der Steuergesetze*. Der Bundesrechnungshof ak-
tualisiert mit diesem Bericht das Gutachten auf Bitte des
Finanzausschusses des Deutschen Bundestages. Er priifte
dabei insbesondere fiir die steuerliche Veranlagung der
Arbeitnehmer, ob sich der Vollzug der Steuergesetze seit
dem Jahr 2006 verbessert hat. Dazu untersuchte er fol-
gende, den Vollzug der Steuergesetze prigende Bedin-
gungen:

— die Entwicklung des Personaleinsatzes und der Anzahl
der zu bearbeitenden Steuererkldrungen in den Finanz-
amtern,

— die Entwicklung des Steuerrechts,

— die Vereinbarungen zwischen Bund und Léndern zu
Vollzugszielen sowie

— die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, ins-
besondere durch das maschinelle Risikomanagement.

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass der gesetz-
miBige Vollzug der Steuergesetze bei der Veranlagung
der Arbeitnehmer weiterhin nicht gewahrleistet ist. Im
Einzelnen:

0.1 Die Arbeitslage der Veranlagungsstellen war mindes-
tens so angespannt wie im Jahr 2006. Zwischen dem
Jahr 2006 und dem Jahr 2009 ging zwar die Anzahl
der zu bearbeitenden Steuererkldrungen um 1,4 Pro-
zent zuriick. Im gleichen Zeitraum setzten die Fi-
nanzidmter aber 1,9 Prozent weniger Personal in den
Veranlagungsstellen ein (Tz. 3).

0.2 Auch in den letzten fiinf Jahren hat ein kompliziertes
und sich rasch wandelndes Steuerrecht die Arbeit der
Veranlagungsstellen und den Vollzug der Steuerge-
setze erheblich erschwert. Der Bundesbeauftragte fiir
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hatte seinerzeit
im Durchschnitt 7,5 Anderungen des Einkommen-
steuergesetzes pro Jahr festgestellt. Nunmehr hat sich
die durchschnittliche jéhrliche Anderungshiufigkeit
auf fast 10 Anderungen pro Jahr erhoht. Die Beschif-
tigten der Finanzdmter mussten neben den vielen Ge-
setzesdnderungen zahlreiche neue Anwendungs-
schreiben des Bundesfinanzministeriums aufnehmen
und anwenden. Sie mussten geschult werden und sich
immer wieder auf neue Verfahren und Vordrucke ein-
stellen.

Inhaltlich stellte der Bundesrechnungshof im Ein-
kommensteuerrecht nur punktuelle Vereinfachungen
fest. Eine durchgreifende, die Arbeit der Finanzdmter
erleichternde Steuerrechtsvereinfachung hat das Bun-
desfinanzministerium bislang nicht — auch nicht mit
dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 — auf den Weg
gebracht (Tz. 4).

0.3 § 2la Finanzverwaltungsgesetz sicht vor, dass das
Bundesfinanzministerium zur Verbesserung und Er-

leichterung des Vollzugs der Steuergesetze mit den

0.4

0.5

obersten Finanzbehorden der Lander Vollzugsziele
vereinbart. Seit Einfithrung des § 21a Finanzverwal-
tungsgesetz sind fiinf Jahre vergangen, die Vereinba-
rung von Vollzugszielen steht jedoch noch am An-
fang. Da Vereinbarungen iiber konkrete Vollzugsziele
fiir das Jahr 2011 erst mit drei Landern geschlossen
wurden, konnten sie noch keine Wirkungen zeigen
(Tz. 5).

Ein groBer Schritt zu einer bundesweit kompatiblen
Steuersoftware wird im Jahr 2012 gemacht sein,
wenn weitgehend eine einheitliche Software fiir das
Besteuerungsverfahren eingesetzt wird. Die notwen-
dige Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
wird damit jedoch noch nicht vollzogen.

Den Léndern ist es gelungen, die Quote der elektro-
nisch mit ELSTER abgegebenen Einkommensteuer-
erkldrungen seit dem Jahr 2005 von 15 auf 30 Pro-
zent zu erhéhen.

Die Einfithrung der Pflicht fiir Versicherungstréger,
den Finanzbehdrden Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitrige sowie Rentenbeziige elektronisch mit-
zuteilen, war ein wichtiger Baustein fiir eine voll-
elektronische  Veranlagung. Der Vollzug der
Steuergesetze wurde aber dadurch beeintrichtigt,
dass die Daten nicht immer zum Zeitpunkt der Veran-
lagung vorlagen und abgeschlossene Veranlagungen
wieder aufgegriffen werden mussten (Tz. 7).

Inzwischen wenden alle Lénder fiir die Arbeitneh-
merveranlagung ein maschinelles Risikomanagement
an. Ein programmgesteuerter Filter bestimmt, im We-
sentlichen anhand von Wertgrenzen, ob die Steuer
maschinell festgesetzt wird (risikoarmer Fall) oder ob
der Fall durch Beschiftigte der Finanzédmter person-
lich zu priifen ist (risikobehafteter Fall).

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das ma-
schinelle Risikomanagement die Schliissigkeit der
Angaben der Steuerpflichtigen nur zum Teil priifte
und es dadurch zu unzutreffenden Steuerfestsetzun-
gen kam. Die als risikoarm eingestuften und maschi-
nell anerkannten Werbungskosten enthielten haufig
unschliissige Angaben. Der Anteil der Fille mit un-
schliissigen Angaben lag bei den unterschiedlichen
Werbungskosten zwischen 34 und 100 Prozent. Da
der Risikofilter nur Zahlen miteinander abglich, war
er oft nicht in der Lage zu erkennen, ob dem Grunde
nach ein steuerlich beriicksichtigungsfahiger Sach-
verhalt vorlag. Dies zeigt, dass die Finanzbehdrden
mit dem derzeitigen Risikomanagement ein Verfah-
ren gewdhlt haben, das bestimmte Sachverhalte sys-
tematisch ohne jede Priifung durchwinkt, wenn fest-
gelegte Wertgrenzen nicht iiberschritten sind. Bei der
Steuererméfigung flir haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen fiihrte dies dazu, dass
sie in 80 bis 90 Prozent der Fille gewéhrt wurde,
ohne dass die Finanzdmter die Anspruchsvorausset-
zungen im Einzelfall priiften. Damit erfiillen die Fi-
nanzidmter nicht ihren Auftrag nach § 85 Abgaben-
ordnung, die Steuern gesetzméafBig festzusetzen, und
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sie verletzen den Untersuchungsgrundsatz nach § 88
Abgabenordnung. Danach sind sie verpflichtet, die
Angaben in den Steuererkldrungen zumindest darauf-
hin zu priifen, ob sie unklar, widerspriichlich oder un-
vollsténdig sind.

Daneben bearbeiteten die Beschiftigten auch die
risikobehafteten Fille oft fehlerhaft und setzten die
Steuern unzutreffend fest. Bei den fiinf hdufigsten
Werbungskostenarten betrugen die Fehlerquoten zwi-
schen 36 und 68 Prozent.

Eine unzureichende Bearbeitung der Steuererklarun-
gen hat weitreichendere Konsequenzen als vor Ein-
fiihrung des Risikomanagements. Das maschinelle
Risikomanagement unterstellt im Folgejahr den Wert
als gepriift und wendet hierauf seinen Vergleichs-
mafstab zum Erkennen eines steuerlichen Risikos an.
Damit schreibt sich der Fehler in vielen Féllen in die
Zukuntft fort.

Der Bundesrechnungshof hilt im Ergebnis den ge-
setzméBigen Vollzug der Steuergesetze bei der Veran-
lagung der Arbeitnehmer weiterhin nicht fiir gewéhr-
leistet (Tz. 6).

0.6 Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ist ein ma-
schinelles Risikomanagement grundsétzlich geeignet,
im Arbeitnehmerbereich einen gesetzmifBigen und
gleichméfigen Vollzug der Steuergesetze zu errei-
chen. Voraussetzung ist aber eine grundlegende Ver-
einfachung des Steuerrechts, so dass die Schliissig-
keit der Angaben der meisten Steuerpflichtigen
maschinell gepriift werden kann. Hierzu miisste ins-
besondere der Werbungskostenabzug grundlegend
neu geordnet werden.

Daneben hilt der Bundesrechnungshof eine entschei-
dende Weiterentwicklung des maschinellen Risiko-
managements und der Steuererkldrungsvordrucke fiir
erforderlich. Solange komplexe Einzelvorschriften
die Voraussetzungen fiir Steuerminderungen regeln,
miissten diese Voraussetzungen im Steuererklérungs-
vordruck abgefragt und auf Schliissigkeit gepriift
werden. Fiir den Bundesrechnungshof ist es nicht
hinnehmbar, dass beispielsweise SteuererméfBigun-
gen oder Werbungskosten ohne jede Priifung aner-
kannt werden.

Solange das Steuerrecht nicht grundlegend verein-
facht und das maschinelle Risikomanagement nicht
verbessert ist, muss das Risikomanagement durch
personliche Sichtung ergénzt werden, um die Gesetz-
maBigkeit der Besteuerung und den Untersuchungs-
grundsatz zu gewdhrleisten. Die personliche Sich-
tung kann sich dabei auf die Schlissigkeit der
Sachverhalte beschranken, bei denen eine maschi-
nelle Schliissigkeitspriifung nicht moglich ist (Tz. 8).

1 Anlass und Gegenstand der Untersuchung

Der Bundesrechnungshof kommt mit seiner Untersu-
chung einer Bitte des Finanzausschusses des Deutschen
Bundestages nach, das im Jahr 2006 erschienene Gutach-

ten! des Bundesbeauftragten fiir Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung (Bundesbeauftragter) iiber den Vollzug der
Steuergesetze zu aktualisieren.

Der Bundesbeauftragte hat in seinem Gutachten bemén-
gelt, dass die Finanzédmter die Steuergesetze nicht mehr
gesetzmdBig und gleichméBig vollzogen hatten. Hauptur-
sache waren die angespannte Arbeitslage, die komplizier-
ten und stdndig gednderten Steuergesetze und eine Flut
von Verwaltungsanweisungen.

Der Bundesrechnungshof untersuchte, wie sich die Lage
der Steuerverwaltung seit dem Jahr 2006 entwickelt hat.
Dazu analysierte er insbesondere folgende, den Vollzug
der Steuergesetze pragende Bedingungen: Entwicklung
des Personaleinsatzes und der Anzahl der zu bearbeiten-
den Steuererklidrungen in den Finanzémtern (Tz. 3), Ent-
wicklung des Steuerrechts (Tz. 4), Vereinbarungen zwi-
schen Bund und Landern zur Verbesserung des Vollzugs
der Steuergesetze (Tz. 5), maschinelles Risikomanage-
ment (Tz. 6) sowie weitere Mafinahmen zur Moderni-
sierung des Besteuerungsverfahrens (Tz. 7). Der Bun-
desrechnungshof priifte auch die Qualitit der
Steuerfestsetzung. Er konzentrierte sich dabei auf die
Veranlagungen mit Einkiinften aus nichtselbststindiger
Arbeit (Arbeitnehmerveranlagung), weil sie mit {iiber
21 Millionen Steuerfdllen den groften Teil der insgesamt
38 Millionen Steuerfille ausmachen. AuBerdem hat sich
hier das Besteuerungsverfahren durch das maschinelle
Risikomanagement seit dem Jahr 2006 grundlegend ver-
dndert. Der Bundesrechnungshof legte den Schwerpunkt
seiner Untersuchung dabei auf die Werbungskosten.

Der Bundesrechnungshof fiihrte ortliche Erhebungen
beim Bundesfinanzministerium und in Finanzdmtern aus
allen Landern durch.

2 Rechtliche Grundlagen fiir den
Gesetzesvollzug

Die Finanzémter haben in einem jahrlich wiederkehren-
den Rhythmus 38 Millionen Steuerfestsetzungen vorzu-
nehmen. Nach § 85 Abgabenordnung (AO) haben sie die
Steuern nach Mafigabe der Gesetze gleichmiBig festzu-
setzen und zu erheben. Sie sind dabei verpflichtet, den
Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln und alle fiir
den Einzelfall bedeutsamen Umstdnde zu beriicksichti-
gen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie jeden Einzel-
fall bis ins letzte Detail {iberpriifen miissen. Sie wéren an-
sonsten nicht in der Lage, die in einem Massenverfahren
anfallenden Arbeiten zu bewiltigen und damit den Ge-
samtvollzug zu gewéhrleisten. Die Finanzédmter sind aber
nach dem Untersuchungsgrundsatz (§ 88 AO) verpflich-
tet, Unschliissigkeiten nachzugehen. Die Angaben des
Steuerpflichtigen sind schliissig, wenn die vorgetragenen
Tatsachen die begehrte Rechtsfolge eintreten lassen und

I Gutachten des Présidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbe-
auftragter fiir Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung iiber die Probleme
beim Vollzug der Steuergesetze, Band 13 der Schriftenreihe des Bun-
desbeauftragten fiir Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, 2006.
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der Sachvortrag nicht offensichtlich widerspriichlich, un-
klar oder unvollstindig ist.

3 Personaleinsatz und Anzahl der
Steuererklarungen

Der Bundesbeauftragte hatte seinerzeit den unzulingli-
chen Vollzug der Steuergesetze u. a. auf die angespannte
Arbeitslage in den Finanzdmtern zuriickgefiihrt. Diese
wird in den Veranlagungsstellen im Wesentlichen von der
Anzahl der jahrlich zu bearbeitenden Steuererkldrungen
und der Anzahl des eingesetzten Personals bestimmt. Die
grofle Zahl der zu bearbeitenden Steuererkldrungen hatte
dazu gefiihrt, dass die Qualitdt der Bearbeitung in den
Hintergrund gedréngt worden war. Um Arbeitsriicksténde
abzubauen, hatten mehrere Finanzdmter in ,,Griinen Wo-
chen” oder ,Durchwinktagen* fiir einen bestimmten
Kreis von Fillen auf eine Priifung der Angaben in den
Steuererkldrungen verzichtet.

Der Bundesrechnungshof untersuchte, wie sich der Perso-
nalbestand und die Anzahl der zu bearbeitenden Steuerer-
klarungen seit dem Jahr 2006 entwickelt haben.

3.1 Feststellungen

Seit dem Jahr 2006 hat sich der Personalbestand in den
Veranlagungsstellen bundesweit wie folgt entwickelt
(Angabe in Vollzeitdquivalenten?):

2 MaBeinheit fiir die fiktive Anzahl von Vollzeitbeschéftigten einer Or-
ganisationseinheit bei Umrechnung aller Teilzeitarbeitsverhéltnisse
in Vollzeitarbeitsverhaltnisse.

Der Personalbestand in den Veranlagungsstellen ist seit
dem Jahr 2006 um 812 Vollzeitiquivalente und damit um
1,9 Prozent gesunken.

Die Anzahl der Steuererkldrungen fiir die Einkommen-,
Korperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer sowie der
Feststellungserklarungen, die in den Jahren 2006 bis 2009
zu bearbeiten waren, hat sich wie folgt entwickelt (siche
Abbildung 2).

Bundesweit ist die Anzahl der zu bearbeitenden Steuer-
erklarungen seit dem Jahr 2006 um 540 799 und damit
um 1,4 Prozent gesunken.

Um zu vergleichbaren Angaben fiir die Aufgabenerledi-
gung trotz unterschiedlicher Organisationsformen der
Finanzamter zu gelangen, einigten sich die Lander auf
verallgemeinernde Kennzahlen. Fiir den Veranlagungsbe-
reich ermittelten sie die erledigten Félle je Normvollzeit-
dquivalent. Hierzu rechneten sie die unterschiedlichen
landerspezifischen Arbeitszeiten auf einen Standard um
und fassten fiir den Bereich der Einkommensteuer Arbeit-
nehmerveranlagungen, sonstige Veranlagungen und Fest-
stellungen zusammen. Im Jahr 2009 veranlagte in diesem
Bereich ein Normvollzeitdquivalent durchschnittlich
5,4 Prozent mehr Fille als im Jahr 2007.

3.2 Wirdigung

Obwohl die Anzahl der Steuererkldrungen zwischen dem
Jahr 2006 und dem Jahr 2009 um 1,4 Prozent gesunken
ist, hat sich die Arbeitslage in den Veranlagungsstellen
nicht verbessert, denn im gleichen Zeitraum ist ihr Perso-
nalbestand um 1,9 Prozent zuriickgegangen. Durch-
schnittlich mussten somit die Beschiftigten im Jahr 2009

Abbildung 1

Personalentwicklung
(Ist-Besetzung zum 3 1. Dezember)
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Abbildung 2

Anzahl der Steuererklirungen
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(Quelle: Antwort der Bundesregierung vom 9. April 2010 auf eine Kleine Anfrage, Bundestagsdrucksache 17/1351. Die Anzahl der Einkommen-
steuererkldrungen ab dem Jahr 2008 ist teilweise hochgerechnet. Zusammenveranlagte Ehegatten zéhlten als ein Fall.)

mehr Steuererkldrungen bearbeiten als im Jahr 2006.
Auch die um 5,4 Prozent erhohten Erledigungszahlen je
Normvollzeitdquivalent deuten darauf hin. Eine der we-
sentlichen Bedingungen fiir einen gesetzméfBigen Vollzug
der Steuergesetze hat sich damit seit dem Jahr 2006 nicht
verbessert.

3.3 Stellungnahme des Bundesfinanz-
ministeriums und Erwiderung des
Bundesrechnungshofes

(1) Das Bundesfinanzministerium hat darauf hingewie-
sen, dass aus den erhdhten Erledigungszahlen je Norm-
vollzeitdquivalent nicht geschlossen werden konne, die
Belastung der Beschiftigten sei dauerhaft gestiegen.
Maglicherweise sei die hohere Produktivitét nicht primér
auf die Personalreduzierung zurlickzufithren. Zudem
habe der Bundesrechnungshof Anderungen der Arbeits-
abldufe, beispielsweise durch die Einfiihrung eines ma-
schinellen Risikomanagements, nicht beriicksichtigt.

(2) Der Bundesrechnungshof hilt an seiner Auffassung
fest, dass sich die Arbeitslage in den Veranlagungsstellen
nicht verbessert hat. Er stellte fest, dass sich die Zahl der
durchschnittlich zu bearbeitenden Steuererkldarungen in
den letzten Jahren weiter erhohte. Wie sich das maschi-
nelle Risikomanagement auf den Vollzug der Steuerge-
setze auswirkte, stellt der Bericht unter Tz. 6 dar.

4 Entwicklung des Steuerrechts

Der Bundesbeauftragte war im Jahr 2006 zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass das komplizierte und sich stindig &n-
dernde Steuerrecht die Arbeit der Veranlagungsstellen au-
Berordentlich erschwerte. Der Bundesrechnungshof
untersuchte, ob sich an diesem Zustand seither etwas ver-
anderte.

4.1
4.1.1 Haufigkeit von Gesetzesinderungen

Feststellungen

Die fiir die jéhrliche Veranlagung wichtigen Gesetze, das
Einkommen-, das Umsatz-, das Korperschaftsteuergesetz
und die Abgabenordnung, wurden in den Jahren 2006 bis
2010 durch insgesamt 102 Gesetze gedndert. Allein im
Einkommensteuergesetz, das fiir nahezu 27 Millionen
Steuerpflichtige maBgebend ist, wurden in diesem Zeit-
raum 428 Bestimmungen durch 48 Gesetze geédndert.
Dies bedeutet, dass das Einkommensteuergesetz im
Durchschnitt alle fiinf Wochen gedndert wurde. Demge-
geniiber hatte der Bundesbeauftragte 97 Anderungsge-
setze in dem Zeitraum 1993 bis 2005 festgestellt. Ein Ver-
gleich beider Ergebnisse zeigt, dass sich die
durchschnittliche Anderungshiufigkeit pro Jahr von sei-
nerzeit 7,5 auf aktuell 9,6 erhohte.

Am hiufigsten waren folgende Bereiche von Anderungen
betroffen (siche Abbildung 3).3

Alle diese Bereiche entfalten eine grofle Breitenwirkung,
denn sie betreffen Lebenssachverhalte von Millionen von
Steuerpflichtigen.

Auch Einzelnormen wurden im Betrachtungszeitraum
hiufig gedndert: So hob der Gesetzgeber im Jahr 2006
§ 33c Einkommensteuergesetz (EStG) zum steuerlichen
Abzug von Kinderbetreuungskosten auf. Gleichzeitig
schuf er vier neue Bestimmungen, wonach Aufwendun-
gen fiir die Betreuung von Kindern wie Werbungskosten,
Betriebsausgaben oder als Sonderausgaben steuermin-
dernd berticksichtigt werden konnten. Diese unterschied-
lichen Anspruchsgrundlagen fithrte er ab 2009 in einer

3 Die Anderungen der Anwendungsvorschriften (§§ 52 und 52a EStG)
blieben aufler Betracht.



Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode

Drucksache 17/8429

Abbildung 3

Hiufigkeit von Anderungen in einzelnen Bereichen
des Einkommensteuergesetzes

Altersvorsorgezulage
§§ 79 bis 99
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§§ 10, 10a, 10b, 10c
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§§ 3 bis 3¢
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38 bis 42f
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Vorschrift zusammen. Eine neuerliche Korrektur enthélt
das Steuervereinfachungsgesetz 2011. Danach sind die
Kinderbetreuungskosten nur noch als Sonderausgaben zu
beriicksichtigen. Ein weiteres Beispiel mit dhnlicher Brei-
tenwirkung ist die SteuerermiBigung fiir haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 35a
EStG. Diese fiihrte der Gesetzgeber ab dem Jahr 2003 ein
und &nderte sie seitdem fiinf Mal, zum Teil sehr grundle-
gend. Solch hiiufige Anderungen erschwerten nach Aus-
sagen der Beschéftigten in den Finanzdmtern die rechtlich
einwandfreie Umsetzung der Vorschriften. Sie miissten
stets nachhalten, wann welche Gesetzesfassung mit wel-
chem Regelungsinhalt anzuwenden sei.

4.1.2 Inhalt von Gesetzesanderungen

Den Inhalt von Gesetzesidnderungen untersuchte der Bun-
desrechnungshof danach, ob sie den Finanzdmtern den
Vollzug der Steuergesetze erleichterten. Wegen der Leit-
funktion des Einkommensteuerrechts fiir das Veranla-
gungsverfahren konzentrierte er sich dabei auf die ein-
kommensteuerlichen Rechtsdnderungen.

Viele Bestimmungen sind lang und schwer verstidndlich
formuliert. So werden die Voraussetzungen fiir den neu
gefassten steuerlichen Abzug von Spenden in § 10b Ab-
satz 1 EStG mit 441 Wortern beschrieben. Einen ver-
gleichbaren Umfang hat die Regelung zur steuerlichen
Bertiicksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Ab-
satz 2 bis 4a EStG).

Vor dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gab es kein
Steuergesetz, das sich schwerpunktméfig der Steuer-

50 60

rechtsvereinfachung widmete. Bis dahin vereinfachten
Einzelregelungen punktuell das Einkommensteuerrecht,
beispielsweise fiihrten sie einen einheitlichen Fordersatz
fiir Spenden ein und erleichterten den Nachweis fiir haus-
haltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen. Einige Ein-
zelmaBnahmen, die der Steuerrechtsvereinfachung dienen
sollten, wie die Abschaffung des Sonderausgabenabzugs
von Steuerberatungskosten oder die Beschrinkung der
Abzugsfahigkeit von Aufwendungen fiir das héausliche
Arbeitszimmer, erschwerten dagegen, wie Befragungen
der Beschiftigten in den Finanzédmtern ergaben, die Ver-
anlagung. Demnach haben sich vermehrt Abgrenzungs-
fragen ergeben, die zu Streitigkeiten fiihrten. Neu aus-
gestaltete und neu geschaffene Ausnahme- und
Abzugstatbestinde, wie fiir Kinderbetreuungskosten oder
das Faktorverfahren fiir den Lohnsteuerabzug (§ 39f
EStG), hidtten das Steuerrecht insgesamt komplizierter
statt einfacher gemacht.

Die Abgeltungsteuer sollte ,,zu einer erheblichen steuerli-
chen Entlastung sowie zur drastischen Vereinfachung des
Besteuerungsverfahrens von Kapitaleinkiinften “ fithren.*
Der Bundesrechnungshof stellte in einer anderen Unter-
suchung bei sechs Finanzdmtern fest, dass die meisten
Steuerpflichtigen auch weiterhin ihre Kapitalertrige er-
klarten. Einen Vereinfachungseffekt konnten die Beschaf-
tigten in den Finanzdmtern noch nicht feststellen.

4 Begriindung Allgemeiner Teil des Regierungsentwurfs fiir ein Unter-
nehmensteuerreformgesetz 2008, Seite 61 der Bundesratsdrucksache
220/07.
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Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 verfolgt die
Bundesregierung das Ziel, die ,,Steuerpraxis zu vereinfa-
chen, vorhersehbarer zu gestalten und von unnétiger Bii-
rokratie zu befreien“. Nach der Gesetzesbegriindung ist
»der [...] Gesetzentwurf ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zur Vereinfachung des deutschen Steuerrechts [...],
um Steuerzahler und Steuerverwaltung spiirbar von Er-
klérungs- und Priifaufwand im Besteuerungsverfahren zu
entlasten*. Aus zahlreichen Vorschldgen zur Steuerrechts-
vereinfachung, u.a. von der Finanzministerkonferenz,
von Landesfinanzministerien und Fachverbdnden, wihlte
das Bundesfinanzministerium fiir den Gesetzentwurf
30 Mafinahmen aus. Dazu gehorten,

— den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 920 auf

1 000 Euro anzuheben,

von

— Erstattungsiiberhdnge von Sonderausgaben im Jahr
des Zuflusses zu erfassen,

— fiir die steuerliche Beriicksichtigung von Kindern und
fiir das Kindergeld auf die Einbeziehung des Einkom-
mens volljahriger Kinder zu verzichten,

— die Veranlagungsarten fiir Eheleute zu reduzieren,

— die abgeltend besteuerten Kapitaleinkiinfte fiir die Er-
mittlung der zumutbaren Eigenbelastung bei aullerge-
wohnlichen Belastungen und fiir das Spendenabzugs-
volumen aufler Betracht zu lassen.

Den Vereinfachungsgehalt von einzelnen MaBBnahmen be-
urteilten betroffene Fachverbédnde, die Landersteuerver-
waltungen und Experten in der offentlichen Anhorung
des Finanzausschusses am 11. Mai 2011 kritisch.5 Dies
betraf u. a. die Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags.

4.1.3 Folgen der Gesetzesdnderungen fiir den
Vollzug der Steuergesetze

Um dem Anwender den Regelungsinhalt der Steuervor-
schriften zu erschliefen und zugleich fiir eine einheitliche
Rechtsanwendung zu sorgen, gab das Bundesfinanz-
ministerium im Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behorden der Lander jahrlich rund 100 BMF-Schreiben
heraus. In den Jahren 2006 bis 2009 ergingen allein zum
Einkommensteuergesetz 229 neue BMF-Schreiben. Da-
mit kam durchschnittlich jede Woche ein weiteres hinzu.
Zur SteuerermdBigung fiir haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen gibt es mittlerweile das
finfte BMF-Schreiben. Nicht nur die Anzahl, sondern
auch der Umfang bereiteten den Finanzdmtern zuneh-
mend Schwierigkeiten. Beispiele fiir besonders umfang-
reiche Anweisungen waren in jiingster Vergangenheit die
Anwendungsschreiben zur Abgeltungsteuer und zur steu-
erlichen Forderung der privaten Altersvorsorge und be-
trieblichen Altersversorgung, die im Einkommensteuer-

5 Pressemitteilung der Bundessteuerberaterkammer vom 22. Mirz
2011; Stellungnahme des Bundesrats vom 18. Mérz 2011 zur Geset-
zesvorlage, Bundesratsdrucksache 54/11(B); hib — heute im Bundes-
tag Nummer 192, Newsletter des Deutschen Bundestages vom
11. Mai 2011.

handbuch 2010 zusammen nahezu 150 Druckseiten
einnehmen. Derart umfangreiche Anwendungsschreiben
mussten die Finanzdmter den Beschiftigten regelméBig
durch Schulungen vermitteln.

Gleichzeitig gab das Bundesfinanzministerium in den
letzten Jahren mehrere Schreiben heraus, in denen es die
weiterhin geltenden BMF-Schreiben auflistete. Darin
nicht angegebene BMF-Schreiben hob es damit auf, um
die Normenflut einzuddimmen. Dennoch ist die Anzahl
der giiltigen BMF-Schreiben im Einkommensteuerrecht
vom 1. Januar 2005 bis 1. Januar 2009 um 144 gestiegen.®

Weitere Folge der vielen Rechtsdnderungen waren gean-
derte Steuerformulare. Der Mantelbogen, der Bestandteil
jeder Einkommensteuererklarung ist, wurde in den letzten
fiinf Jahren an mehr als 20 Stellen umgestaltet.

Norminderungen beeinflussen auch das maschinelle
Steuerfestsetzungsverfahren. Folglich mussten die Pro-
gramme laufend tberarbeitet werden. Dabei wirkt sich
die erforderliche Ermittlung der fiir die Steuerpflichtigen
giinstigsten Variante (Giinstigerpriifung) erschwerend
aus, insbesondere bei den abzugsfdhigen Vorsorgeauf-
wendungen’, weil sie Nebenrechnungen erforderten.
Auch die Programmierung der Abgeltungsteuer bereitete
Schwierigkeiten, so dass die Veranlagungsarbeiten fiir
den Veranlagungszeitraum 2009 beeintrichtigt waren.
Erst im Frithjahr 2011 konnten bundesweit alle Falle die-
ses Veranlagungszeitraums maschinell gerechnet wer-
den. Neben den Giinstigerpriifungen erschwerten auch
gesetzliche Wahlrechte die Programmierung. So machen
die im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer einge-
fithrten Wahlmdglichkeiten nach § 32d Absatz 4 oder Ab-
satz 6 EStG zusétzliche Berechnungen erforderlich.

4.2 Wiirdigung

In den Jahren 2006 bis 2010 hat sich die durchschnittliche
jihrliche Anderungshiufigkeit des Einkommensteuerge-
setzes erhoht: Es kam im Durchschnitt zu fast 10 Ande-
rungen pro Jahr; die Untersuchung des Bundesbeauftrag-
ten hatte noch 7,5 Anderungen ergeben. Viele der
genannten Rechtsdnderungen und BMF-Schreiben betra-
fen weit verbreitete Lebenssachverhalte (Tz. 4.1.1). Dem-
entsprechend stark waren die Finanzamter allein von den
Anderungen im Einkommensteuerrecht betroffen.

Fiir die Komplexitét des Steuerrechts ist aber nicht allein
die Anzahl der Anderungen maBgeblich, sondern auch
deren Inhalt. Die Neuerungen bei den Kinderbetreuungs-
kosten zeigen, wie kompliziert auch neue Regelungen
sind und wie hiufig sie manchmal geéndert wurden. Die
zahlreichen neuen, teilweise sehr umfangreichen und
auch schwer verstdndlichen Gesetze gewihrleisten in der
Regel nicht, dass sich ihr Inhalt dem Anwender allein
durch Lesen des Wortlauts erschlieB3t. Sie erfiillen damit

6 Antwort zu Frage 13 der Bundestagsdrucksache 17/2895.

7 Um die Hohe der abzugsfédhigen Vorsorgeaufwendungen fiir den Ver-
anlagungszeitraum 2009 zu ermitteln, sind bis zu fiinf Berechnungen
notwendig, die iiberdies im Steuerbescheid nicht abgebildet werden
konnen.
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nach Ansicht des Bundesrechnungshofes nicht den An-
spruch auf Versténdlichkeit.

Die ungebrochene Anderungsflut hat im Ergebnis das
Steuerrecht komplizierter statt einfacher gestaltet. Im
Einkommensteuerrecht gab es bis zur Verabschiedung des
Steuervereinfachungsgesetzes 2011 nur wenige und nur
punktuelle Vereinfachungen. Auch die mit der Abgel-
tungsteuer angestrebte drastische Vereinfachung des Be-
steuerungsverfahrens hat sich in den Finanzamtern bisher
noch nicht eingestellt. Ob tatsdchlich eine Vereinfachung
eintreten wird, kann erst nach mehreren Jahren beantwor-
tet werden.

Es fehlt weiterhin an einer durchgreifenden Steuerrechts-
vereinfachung, die die Arbeit der Finanzémter spiirbar er-
leichtert. Der Handlungsbedarf ist auch durch das Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 nicht weniger dringend
geworden. Mit der Anhebung des Arbeitnehmer-Pausch-
betrags oder dem Wegfall der Einkommensgrenzen bei
der Beriicksichtigung von volljdhrigen Kindern werden
zwar Steuerpflichtige und Steuerverwaltung von Erklé-
rungs- und Priifungsaufwand entlastet. Allerdings lésst
die geringe Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags
die vereinfachende Wirkung dieser Maflnahme im Urteil
von Experten zweifelhaft erscheinen. Gleichwohl ist nach
Auffassung des Bundesrechnungshofes das Steuerverein-
fachungsgesetz ein erster Schritt, das Steuerrecht zu ver-
einfachen, dem jedoch weitere folgen miissen.

Nicht nur die vielen Gesetzesdnderungen, sondern auch
deren Folgen belasteten die tigliche Arbeit in den Veran-
lagungsstellen. Die Beschiftigten mussten immer wieder
neue BMF-Schreiben aufnehmen und anwenden. Die
BMF-Schreiben bieten ihnen zwar eine Hilfestellung. Der
Umfang vieler BMF-Schreiben zeigt jedoch, wie kom-
plex die Rechtsdnderungen waren. Die Beschiftigten
mussten geschult werden und sich immer wieder auf neue
Vordrucke und Verfahren einstellen. Gleichzeitig mussten
sie dafiir sorgen, dass der Gesamtvollzug von 27 Millio-
nen Einkommensteuererkldrungen gewdhrleistet ist. In
besonderem Malle belastet es die Finanzdmter, wenn
komplexe Rechtsdnderungen nicht rechtzeitig program-
miert werden kénnen. Dann konnen sie bestimmte Steu-
ererkldrungen nicht oder nur vorldufig ohne den jeweili-
gen Sachverhalt bearbeiten. Dies fithrt wiederum zu
Nachfragen von Steuerpflichtigen, die zu beantworten
sind.

Das Bemiihen des Bundesfinanzministeriums, die Nor-
menflut einzudimmen, indem es neuerdings mitteilt, wel-
che BMF-Schreiben noch gelten, ist anzuerkennen. Es
greift aber zu kurz, weil es die Ursache, das komplizierte
und schwer verstindliche Steuerrecht, nicht angeht. Im
Ergebnis hat sich die Zahl der Rechtsénderungen und der
BMF-Schreiben erhoht. Die Regelungsflut besteht fort.

Da die Steuergesetze in den letzten Jahren nicht bestdndi-
ger geworden und nur punktuelle Steuerrechtsvereinfa-
chungen gelungen sind, erschwert das komplexe und sich
rasch wandelnde Steuerrecht auch weiterhin erheblich
den Gesetzesvollzug durch die Finanzédmter.

4.3 Stellungnahme des Bundesfinanz-
ministeriums und Erwiderung des
Bundesrechnungshofes

(1) Das Bundesfinanzministerium hat die Anzahl der Ge-
setzesdnderungen in den Jahren 2006 bis 2010 bestétigt.
Es hat jedoch darauf hingewiesen, dass allein aus der An-
zahl der Gesetzesinderungen grundsétzlich keine Riick-
schliisse auf deren Komplexitit gezogen werden konnten.
Im Ubrigen rdumt es ein, dass dem Steuervereinfachungs-
gesetz weitere Schritte folgen miissen, um das Steuer-
recht zu vereinfachen.

(2) Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, dass er aus
der Zahl der Gesetzesdanderungen keine Riickschliisse auf
deren Komplexitdt gezogen hat. Er hat die Gesetzesande-
rungen auch danach untersucht, ob sie den Finanziamtern
den Vollzug der Steuergesetze erleichterten (vgl.
Tz. 4.1.2). Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass die Ge-
setze nach wie vor schwer verstindlich sind (vgl. Tz. 4.2).
Der Bundesrechnungshof hélt deshalb an seiner Auffas-
sung fest, dass das komplexe und sich rasch wandelnde
Steuerrecht den Gesetzesvollzug durch die Finanzdmter
erheblich erschwert.

5 Vereinbarungen zwischen Bund und
Landern zur Verbesserung des
Vollzugs der Steuergesetze

Der mit dem Foderalismusreform-Begleitgesetz im Jahr
2006 eingefiihrte § 21a Finanzverwaltungsgesetz (FVQG)
sieht vor, dass Bund und Lénder zur Verbesserung und
Erleichterung des Vollzugs der Steuergesetze Vollzugs-
ziele vereinbaren. Der Bundesrechnungshof untersuchte,
ob sich der Vollzug der Steuergesetze dadurch verbessert
hat.

5.1 Feststellungen

§ 2la FVG sah zunidchst vor, dass das Bundesfinanz-
ministerium mit Zustimmung der Linder gemeinsame
Vollzugsziele bestimmt. Die Zustimmung der Lander galt
als erteilt, wenn eine Mehrheit der Lander nicht wider-
sprach. Vereinbarungen iiber Vollzugsziele sollten den
Vollzug der Steuergesetze verbessern, erleichtern und
vereinheitlichen. Die Verhandlungen mit allen Léndern
waren schwierig. Im November 2007 einigten sich das
Bundesfinanzministerium und die Lander auf einige all-
gemein gehaltene Ziele, wie zeitnahe Steuerfestsetzungen
mit hoher Qualitit.

Da es nicht gelungen war, mit den Léndern gemeinsame
konkrete qualitative und quantitative Vollzugsziele zu
vereinbaren, modifizierte der Gesetzgeber im Jahr 2009
den § 21a FVG. Die Vorschrift sicht nun vor, dass die
oberste Finanzbehorde jedes Landes mit dem Bundes-
finanzministerium bilateral Vollzugsziele fiir ihre Steuer-
verwaltung vereinbart. Ziel ist ein Verwaltungscontrol-
ling auf Bundesebene. Grundlage soll ein vom
Bundesfinanzministerium mit Zustimmung der obersten
Finanzbehdrden der Ladnder bestimmter Rahmenkatalog
mit Leistungskennzahlen sein. Das Bundesfinanzministe-
rium vereinbarte als Pilotprojekt mit den ersten drei Lan-
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dern Vollzugsziele fiir das Jahr 2011. Diese Vereinbarun-
gen legten ausschlieBlich quantitative Ziele fest, z. B.
Durchlaufzeiten oder Erledigungsquoten fiir die Einkom-
men- oder Korperschaftsteuerveranlagung. Die mit den
Landern vereinbarten Vollzugsziele betrafen zum Teil
verschiedene Bereiche. So vereinbarte nur ein Land ein
Vollzugsziel fiir die Betriebspriifung. Auch die Zielwerte
fiir das Jahr 2011 unterschieden sich (beispielsweise un-
terschiedliche Durchlaufzeiten). Fiir das Jahr 2012 ver-
handelt das Bundesfinanzministerium mit fiinf Léndern
iiber die Vereinbarung von Vollzugszielen. AuBerdem
strebt es Vereinbarungen mit weiteren Landern an.

5.2 Wiirdigung

Da die Vereinbarung von gemeinsamen Vollzugszielen
davon abhing, dass die Lander nicht mehrheitlich wider-
sprachen, konnte das Bundesfinanzministerium mit ihnen
zunéchst fiir das Jahr 2008 nur allgemein gehaltene Voll-
zugsziele festlegen, die nicht iiber Selbstverstidndlichkei-
ten zur Ausfithrung der Gesetze hinausgingen. Diese Ver-
einbarung konnte sich deshalb nicht auf den Vollzug der
Steuergesetze auswirken.

Nach der Modifizierung des § 21a FVG vereinbarte das
Bundesfinanzministerium mit drei Ldndern zwar kon-
krete Vollzugsziele zur Arbeitsmenge und zu Durchlauf-
zeiten fiir das Jahr 2011. Wegen der kurzen Geltungs-
dauer und der begrenzten Anzahl der teilnehmenden
Lénder konnten die Vereinbarungen aber noch nicht den
Vollzug der Steuergesetze beeinflussen.

Seit Einfiihrung des § 21a FVG sind fiinf Jahre vergangen
und die Vereinbarung der Vollzugsziele steht mit einem
Pilotprojekt noch am Anfang. Nach Einschitzung des
Bundesrechnungshofes konnten die Vereinbarungen ein
erster Schritt fiir einen besseren und einheitlichen Vollzug
der Steuergesetze sein. Hierzu miissten kiinftig jedoch
zwel Voraussetzungen erfiillt werden:

— Zum Ersten muss es dem Bundesfinanzministerium in
Zukunft gelingen, mit allen Landern zu allen wesentli-
chen Aufgaben der Finanziamter Vollzugsziele mit ver-
gleichbaren Zielwerten zu vereinbaren. Erstrecken
sich die vereinbarten Vollzugsziele nur auf einen Teil
der Aufgaben, besteht die Gefahr, dass die Finanz-
amter diese Aufgaben besser, andere Aufgaben aber
umso schlechter erfiillen.

— Zum Zweiten muss es dem Bundesfinanzministerium
gelingen, mit den Léndern auch qualitative Vollzugs-
ziele zu definieren und zu vereinbaren. Nur mit quali-
tativen Zielen kann der gesetzméBige Vollzug der
Steuergesetze verbessert werden, da sich die Gesetz-
méBigkeit nicht {iiber quantitative Merkmale wie
Durchlaufzeiten oder Arbeitsmengen messen lésst.

5.3 Stellungnahme des Bundesfinanz-
ministeriums und Erwiderung des
Bundesrechnungshofes

(1) Das Bundesfinanzministerium hat darauf hingewie-
sen, dass es frithzeitig bestrebt war, Vollzugsziele mit den

Léndern zu vereinbaren. Es habe mit den Léndern bereits
vor Inkrafttreten der Neuregelung vereinbart, im Rahmen
eines mehrjihrigen, stufenweisen Pilotprojekts das Sys-
tem aufzubauen, zu erproben und zu evaluieren.

Das Bundesfinanzministerium teilt die Einschitzung des
Bundesrechnungshofes, dass sich der Vollzug der Steuer-
gesetze nur verbessern wird, wenn in Zukunft zu allen
wesentlichen Aufgaben der Finanzédmter Vollzugsziele
vereinbart werden. Entgegen der Auffassung des Bundes-
rechnungshofes umfassten die Vereinbarungen bereits
qualitative Ziele. So seien zur Gewéahrleistung einer zeit-
nahen Steuerfestsetzung angemessene Durchlaufzeiten
vereinbart worden.

(2) Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass sich das
Bundesfinanzministerium um die Vereinbarung von Voll-
zugszielen bemiiht hat. Es sollte seine Anstrengungen
verstdrken, um schnellstmdglich mit allen Léndern Voll-
zugsziele zu vereinbaren.

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ldsst sich mit
der Schnelligkeit einer Steuerfestsetzung nicht ihre Quali-
tdt messen. Eine schnelle aber unzutreffende Steuerfest-
setzung verbessert den Steuervollzug nicht. Der Erfolg
des § 21a FVG wird davon abhéngen, ob es Bund und
Landern gelingt, kiinftig auch qualitative Ziele festzule-
gen, um einen gleichméBigen und gesetzmaBigen Steuer-
vollzug zu gewéhrleisten.

6 Vollzug der Steuergesetze durch
maschinelles Risikomanagement
im Arbeitnehmerbereich

Bis zum Jahr 2006 hatten mehrere Lénder versucht, durch
Einfithrung maschineller Risikomanagementverfahren
die Situation fiir die Arbeitnehmerveranlagung zu verbes-
sern. Durch die maschinelle Veranlagung risikoarmer
Fille sollten die Beschiftigten der Finanziamter Zeit fiir
eine bessere Bearbeitung risikobehafteter Félle gewinnen.
Da die Lander unterschiedliche Verfahren eingefiihrt hat-
ten, hat der Bundesbeauftragte in seinem Gutachten die
Bestrebungen des Bundesfinanzministeriums begriifit,
bundeseinheitliche Verfahrensweisen festzulegen. Der
Bundesbeauftragte hat in einem maschinellen Risiko-
management die Moglichkeit gesehen, die Lage der Steu-
erverwaltung und ihre Effizienz zu verbessern.

Der Bundesrechnungshof untersuchte, wie sich das ma-
schinelle Risikomanagement im Arbeitnehmerbereich auf
den Vollzug der Steuergesetze auswirkte.

6.1  Ablauf der Steuerfestsetzung mit
maschinellem Risikomanagement

Inzwischen wenden alle Lander fiir die Arbeitnehmerver-
anlagung ein im Wesentlichen einheitliches maschinelles
Risikomanagement an. Die Lénder sehen vor dem Hinter-
grund knapper Personalressourcen in einem automations-
gestiitzten Risikomanagement die einzige Mdglichkeit,
um in Zukunft ihren gesetzlichen Auftrag noch erfiillen
zu konnen. Das maschinelle Risikomanagement wird in
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einem Verfahrenskonzept von Bund und Léandern be-
schrieben.

Fiir das maschinelle Risikomanagement miissen die Steu-
ererkldrungsdaten elektronisch vorliegen. Soweit die Da-
ten nicht elektronisch mit ELSTERS {ibermittelt wurden,
miissen die Finanzédmter die Daten einscannen oder ma-
nuell eingeben. Anschlieend entscheidet ein programm-
gesteuerter Risikofilter, hauptsédchlich anhand von abso-
luten oder im Vorjahresvergleich relativen Wertgrenzen,
ob die Steuer maschinell festgesetzt wird (risikoarmer
Fall) oder ob der Fall durch Beschéftigte der Finanzdmter
personlich zu priifen ist (risikobehafteter Fall mit einem
Risikohinweis). Daneben steuert der Risikofilter auch ei-
nige erstmals beantragte Sachverhalte zur Priifung durch
die Beschiftigten aus.

Das maschinelle Risikomanagement sieht aulerdem Tur-
nuspriifungen (Tz. 6.3.3) und Priifungen aufgrund einer
Zufallsauswahl (Tz. 6.3.4) vor.

Die risikobehafteten Félle sind nach dem Verfahrenskon-
zept lediglich punktuell zu priifen. Das heiflt, die Be-
schéftigten sollen nur den im Risikohinweis angegebenen
Sachverhalt priifen. Fiir das Folgejahr legt das maschi-
nelle Risikomanagement diese Daten dem Wertabgleich
als gepriift zugrunde.

6.2 Friuhere Prifungserkenntnisse

Im Jahr 2009 hatte der Bundesrechnungshof beanstandet,
dass das maschinelle Risikomanagement bei den Arbeit-
nehmerveranlagungen den Untersuchungsgrundsatz und
die Grundsétze der GesetzméBigkeit und der Gleichma-
Bigkeit der Besteuerung unzureichend umsetzte.® So hat-
ten die Finanzédmter teilweise nicht gepriift, ob Steuerer-
klarungen unklare, unvollstindige oder widerspriichliche
Angaben enthielten. Auch in seinem im Februar 2011
veroffentlichten Bericht!0 iiber die SteuerermifBigung fiir
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistun-
gen kam der Bundesrechnungshof zu dem Ergebnis, dass
die Finanzédmter die Steuererméfigung in 80 bis 90 Pro-
zent der Félle gewdhrten, ohne die Anspruchsvorausset-
zungen zu priifen. Dies war darauf zuriickzufiihren, dass
das maschinelle Risikomanagement nur bei Erreichen be-
stimmter Wertgrenzen eine Priifung vorsah.

6.3 Aktuelle Feststellungen

Anhand der Werbungskosten aus nichtselbststdndiger Ar-
beit untersuchte der Bundesrechnungshof in sieben Fi-
nanzdmtern fiir den Veranlagungszeitraum 2009 erneut
die Arbeitsweise des maschinellen Risikomanagements
und die Qualitét der Fallbearbeitung.

8 ELSTER = ELektronische STeuerERklarung.

9 Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2009, Bundestagsdrucksa-
che 17/77, Nummer 40.

10 Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 99 BHO vom 1. Februar
2011 iiber die SteuererméBigung fiir haushaltsnahe Dienstleistungen
und Handwerkerleistungen nach § 35a EStG.

6.3.1 Erfassung der steuerlichen Daten

Mussten die Finanzédmter die Daten der Steuererkldrun-
gen manuell erfassen, sollten die Beschiftigten die Daten
zwar nach den Anweisungen der Lander ungepriift und
ohne rechtliche Wiirdigung in das Steuerfestsetzungspro-
gramm iibernehmen. Allerdings durften die Beschéftigten
offensichtliche Fehler korrigieren, die ohne weitere Sach-
verhaltsaufklarung erkennbar waren. Diese Mdglichkeit
nutzten sie nur in Einzelfdllen.

6.3.2 Maschinelle Schliissigkeitspriifung

Das Risikomanagement priifte bei verschiedenen Sach-
verhalten, die der Steuerpflichtige erklérte, maschinell die
Schliissigkeit. Dabei verglich der Risikofilter bestimmte
Angaben des Steuerpflichtigen miteinander und gab ge-
gebenenfalls einen Risikohinweis. Machte beispiels-
weise der Steuerpflichtige Kosten fiir ein hdusliches Ar-
beitszimmer geltend, gab der Filter einen Risikohinweis,
wenn die Anzahl der Fahrten zur Arbeitsstitte genauso
hoch war wie bei einem Steuerpflichtigen, der kein Ar-
beitszimmer unterhielt. Erstmals geltend gemachte Sach-
verhalte steuerte das maschinelle Risikomanagement zum
Teil nur aus, wenn die Aufwendungen einen bestimmten
Wert iiberstiegen. Textangaben zur Art der beantragten
Werbungskosten konnte das maschinelle Risikomanage-
ment nicht erkennen.

Der Bundesrechnungshof untersuchte bei den Werbungs-
kosten, zu denen das Risikomanagement nach ausschlief3-
lich maschineller Priifung keinen Risikohinweis gegeben
hatte, ob die Voraussetzungen fiir einen Werbungskosten-
abzug schliissig dargelegt waren und auch zu einem Ab-
zug fiithren durften. Waren Sachverhalte wegen fehlender
Unterlagen nicht aufkldrbar, beanstandete der Bundes-
rechnungshof dies nicht. Fiir die fiinf haufigsten Wer-
bungskostenarten stellte er Folgendes fest:

— Bei den Werbungskosten fiir Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstitte gab das maschinelle Risikoma-
nagement in 76 Prozent der eingesehenen Fille mit
diesen Werbungskosten keinen Risikohinweis. Weil
die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstitte
kaum einer Schlissigkeitspriifung unterzogen werden
kann, setzte der Bundesrechnungshof einen Routen-
planer ein. In 52 Prozent dieser Fille ohne Risikohin-
weis waren die Anzahl der Arbeitstage oder die
Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Ar-
beitsstétte deutlich iiberhoht. Durchschnittlich wur-
den dabei je Fall 333 Euro zweifelhafte Werbungskos-
ten anerkannt.

— Da die Steuerpflichtigen oft nicht zwischen Arbeits-
mitteln und weiteren Werbungskosten unterschieden,
untersuchte der Bundesrechnungshof diese Werbungs-
kosten gemeinsam. Die Aufwendungen fiir Arbeits-
mittel und die weiteren Werbungskosten kdnnen eine
Vielzahl unterschiedlicher Werbungskosten umfassen,
z. B. Aufwendungen fiir einen Computer oder fiir die
Reinigung von Arbeitskleidung. Die Steuerpflichti-
gen sollen deshalb die Art der Aufwendungen in Text-
feldern erldutern und die Einzelbetrige zu einer



Drucksache 17/8429

—12 -

Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode

Summe addieren. Das maschinelle Risikomanagement
steuerte 85 Prozent der eingesehenen Félle mit Wer-
bungskosten fiir Arbeitsmittel und weiteren Wer-
bungskosten nicht zur Priifung dieser Werbungskosten
durch die Beschiftigten aus. 60 Prozent dieser Steuer-
erkldrungen  enthielten unschliissige  Angaben.
Dadurch wurden beispielsweise Kranken- oder Kraft-
fahrzeugversicherungsbeitrage zu Unrecht als Wer-
bungskosten anerkannt. Je beanstandetem Fall waren
durchschnittlich 155 Euro Werbungskosten zweifel-
haft.

— In 21 Prozent der Fille mit Werbungskosten fiir dop-
pelte Haushaltsfithrung gab das maschinelle Risiko-
management zu diesen Werbungskosten keinen Risi-
kohinweis. Die Werbungskosten fiir doppelte
Haushaltsfithrung konnen unterschiedliche Aufwen-
dungen umfassen, beispiclsweise Kosten fiir Heim-
fahrten oder fiir die Unterbringung am Arbeitsort. Die
Steuerpflichtigen sollen deshalb die Art der Aufwen-
dungen einzeln angeben und die Einzelbetridge zu ei-
ner Summe addieren. In 100 Prozent dieser Fille
stellte der Bundesrechnungshof unschliissige Angaben
fest. Beispielsweise waren Verpflegungsmehraufwen-
dungen fiir mehr als drei Monate erklirt oder es gab
Hinweise auf Arbeitgebererstattungen. Widerspriichli-
che Angaben erkannte das maschinelle Risikomanage-
ment auch zugunsten der Steuerpflichtigen nicht. Ein
Steuerpflichtiger hatte beispielsweise Belege fiir eine
doppelte Haushaltsfiihrung eingereicht, die er in der
Steuererkldrung nicht auffiihrte. Insgesamt legten die
Finanzdmter den Steuerfestsetzungen zu wenig Wer-
bungskosten zugrunde. Je beanstandetem Fall waren
durchschnittlich 591 Euro Werbungskosten zweifel-
haft.

— 43 Prozent der eingesehenen Félle mit Werbungskos-
ten fiir Verpflegungsmehraufwendungen steuerte das
maschinelle Risikomanagement nicht zur Priiffung die-
ser Werbungskosten durch die Beschiftigten aus.
Hiervon enthielten 34 Prozent der Steuererkldrungen
unschliissige Angaben, weil beispielsweise die Steuer-
pflichtigen in einem Beruf titig waren, in dem typi-
scherweise keine Verpflegungsmehraufwendungen
entstechen. Je Fall waren dabei durchschnittlich
361 Euro Verpflegungsmehraufwendungen zweifel-
haft.

6.3.3 Turnuspriifung

Der Risikofilter steuerte in bestimmten Zeitabstdnden,
z. B. alle vier Jahre, auch einige Sachverhalte zur person-
lichen Priifung aus, die er in der Vergangenheit als risiko-
arm eingestuft hatte. Solche Turnuspriifungen waren bei-
spielsweise fir Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstétte vorgesehen. Mit der personlichen Bearbei-
tung sollte gepriift werden, ob der erklarte Sachverhalt
weiterhin vorlag.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass ein Teil der
Turnuspriifungen bei den Werbungskosten an Wertgren-
zen gekoppelt war, z. B. bei Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstitte. Dies hatte zur Folge, dass nach Ablauf

eines bestimmten Zeitraums nicht alle Fille, sondern nur
diejenigen iiberpriift wurden, die die festgelegten Wert-
grenzen iiberstiegen.

Der Bundesrechnungshof hat bei seiner Priifung festge-
stellt, dass von den von ihm eingesehenen Veranlagungs-
féllen 2 Prozent fiir eine Turnuspriifung ausgewahlt wor-
den waren.

6.3.4 Zufallsauswahl

Das Verfahrenskonzept sah vor, dass 2 Prozent der Félle
—ungeachtet ihres steuerlichen Risikos — ausgesteuert
werden (Zufallsauswahl). Die Zufallsauswahl sollte das
maschinelle Risikomanagement unberechenbar gestalten
und der Qualititssicherung dienen. Deshalb sollten in die-
sen Fillen die Beschéftigten den gesamten Steuerfall prii-
fen. In den aufgesuchten Finanzémtern stellte der Bun-
desrechnungshof eine uneinheitliche Weisungslage zur
Intensitdt der Priifung fest. So waren die Beschiftigten in
einigen Finanzdmtern gehalten, nur die Schliissigkeit zu
priifen, in anderen dagegen mussten sie diese Félle inten-
siv priifen.

2 Prozent der vom Bundesrechnungshof eingesehenen
Fille waren Fille der Zufallsauswahl. 79 Prozent dieser
Fille enthielten aufklarungsbediirftige Angaben, denen
die Beschéftigten nicht nachgingen, wie fehlende private
Nutzungsanteile fiir Computer. Sie lieBen es auch unbe-
anstandet, wenn beispielsweise Rechtschutzversicherun-
gen fiir private Zwecke als Werbungskosten geltend ge-
macht wurden.

6.3.5 Personliche Bearbeitung von
Risikohinweisen

Nach dem Verfahrenskonzept haben die Beschéftigten die
risikobehafteten Félle nur punktuell, das heifit nur in Be-
zug auf denjenigen Sachverhalt zu bearbeiten, der zu dem
Risikohinweis gefiihrt hat.

Auch hier fand der Bundesrechnungshof unterschiedliche
Anweisungen vor, wie der risikobehaftete Sachverhalt zu
bearbeiten war. Die Bandbreite reichte von einer iiber-
schldgigen Priifung bis zur intensiven Priifung. In einigen
Léandern blieb den Beschéftigten die Entscheidung iiber
die Intensitdt der Priifung iiberlassen. Nach der Anwei-
sung eines Landes hatten sie dabei ,,... die aktuelle Ar-
beitslage zu beriicksichtigen. Arbeitsriickstinde sind zu
vermeiden.®.

Bei der Bearbeitungsqualitdt!! zeigte sich fiir die fiinf
haufigsten Werbungskosten folgendes Bild:

— Bei den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte
gab das maschinelle Risikomanagement in 24 Prozent
der eingesehenen Fille zu diesen Werbungskosten ei-
nen Risikohinweis. Hiervon waren 60 Prozent fehler-
haft bearbeitet. Die Beschéftigten der Finanzédmter
klarten beispielsweise nicht auf, wenn die Zahl der

11 Zum PriifungsmafBstab des Bundesrechnungshofes siehe unter
Tz.6.3.2.
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geltend gemachten Arbeitstage erkennbar iiberhoht
war. Sie unterliefen es fast immer auch, die angegebe-
nen Entfernungskilometer mittels eines Routenplaners
zu liberpriifen. Es wurden durchschnittlich je Bearbei-
tungsfehler 630 Euro zweifelhafte Werbungskosten
anerkannt.

— 15 Prozent der eingesehenen Fille mit Arbeitsmitteln
oder weiteren Werbungskosten steuerte das maschi-
nelle Risikomanagement zur Priifung dieser Wer-
bungskosten durch die Beschéftigten aus. Die Be-
schiftigten bearbeiteten 68 Prozent dieser Fille
fehlerhaft. Sie beanstandeten beispielsweise nicht,
dass Steuerpflichtige Aufwendungen doppelt als Wer-
bungskosten geltend machten, oder sie kldrten hohe
Bewerbungskosten nicht auf. Je Bearbeitungsfehler
waren durchschnittlich 605 Euro zweifelhaft.

— In 79 Prozent der eingesehenen Félle mit doppelter
Haushaltsfithrung gab das maschinelle Risikomanage-
ment einen Risikohinweis zu diesen Werbungskosten.
39 Prozent der Fille enthielten Bearbeitungsfehler.
Die Beschiftigten beméngelten z. B. nicht, dass die
Anzahl der geltend gemachten Heimfahrten erkennbar
iiberhoht war. Sie unterlieBen es haufig auch, die an-
gegebenen Entfernungskilometer mittels eines Rou-
tenplaners zu {berpriifen. Je Fehler lieBen sie durch-
schnittlich 1 530 Euro zweifelhafte Werbungskosten
fiir doppelte Haushaltsfithrung zu.

— 57 Prozent der eingesehenen Fille mit Verpflegungs-
mehraufwendungen steuerte das maschinelle Risiko-
management zur personlichen Priifung dieser Wer-
bungskosten aus. Von diesen Fillen waren 36 Prozent
fehlerhaft bearbeitet. Die Finanzédmter gingen bei-
spielsweise Hinweisen auf Arbeitgebererstattungen
nicht nach. Durchschnittlich wurden je Bearbeitungs-
fehler 1 233 Euro zweifelhafte Verpflegungsmehrauf-
wendungen anerkannt.

In der Arbeitnehmerstelle eines Finanzamtes durften die
Beschéftigten im ersten Halbjahr 2010 unter bestimmten
Voraussetzungen darauf verzichten, die Risikohinweise
zu bearbeiten. Die vorgesetzte Behdrde unterband dieses
Vorgehen, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hatte.
Weitere zwei Finanzédmter wiesen die Beschéftigten der
Arbeitnehmerstellen seit mehreren Jahren an, die Risiko-
hinweise bis auf wenige Ausnahmen nur iiberschligig zu
priifen.

Auch mehrere Landesrechnungshofe stellten fest, dass
die Finanzdmter trotz Risikohinweisen hdufig die erfor-
derlichen Sachverhaltsaufklédrungen unterlassen hatten.!2
Der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg
beanstandete, dass die Risikohinweise nur in zwel von
drei Féllen bearbeitet worden waren.!3 Der Landesrech-
nungshof Nordrhein-Westfalen fand bei der Arbeitneh-

12 Beispielsweise Bayerischer Oberster Rechnungshof, Jahresbericht
2010, Nummer 22; Rechnungshof des Freistaates Sachsen, Jahresbe-
richt 2010, Nummer 11.

Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg, Jahresbericht
2011, Tz. 577 bis 601.

)

merveranlagung in mehr als einem Drittel der gepriiften
Fille Bearbeitungsfehler vor.!4 Der Rechnungshof Rhein-
land-Pfalz kritisierte in 75 Prozent der Félle mit Aufwen-
dungen fiir doppelte Haushaltsfithrung, dass die Finanz-
amter die Risikohinweise nicht einwandfrei bearbeitet
hatten. !5

6.4 Wirdigung

6.4.1 Untersuchungsgrundsatz nach
§ 88 Abgabenordnung

Der Bundesrechnungshof stellte bei den als risikoarm ein-
gestuften Werbungskosten oft unschliissige Angaben fest.
Die Quoten der Fille mit unschliissigen Angaben waren
mit

— 52 Prozent bei Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstitte,

— 60 Prozent bei Arbeitsmitteln und weiteren Werbungs-
kosten,

— 100 Prozent bei doppelter Haushaltsfiihrung und
— 34 Prozent bei Verpflegungsmehraufwendungen

bedenklich hoch. Sie belegen, dass das maschinelle Risi-
komanagement die Schliissigkeit der Angaben der Steuer-
pflichtigen nur unzureichend priifte. Die Finanzdmter ent-
sprachen damit nicht ihrem Auftrag nach § 85 AO, die
Steuern gesetzmifBig und gleichmiBig festzusetzen, und
sie verletzten den Untersuchungsgrundsatz nach § 88 AO.
Danach sind sie verpflichtet, zumindest die Schliissigkeit
der Angaben zu priifen. Die Finanzbehérden haben die
Schliissigkeitspriifung bei risikoarmen Sachverhalten
dem Risikofilter, also der elektronischen Datenverarbei-
tung, libertragen. Da der Risikofilter nur Zahlen miteinan-
der abglich, war er jedoch oft nicht in der Lage zu erken-
nen, ob ein steuerlich beriicksichtigungsfahiger
Sachverhalt vorgetragen worden war. Dies galt beson-
ders, wenn eine Vielzahl von Werbungskosten, wie bei
den Arbeitsmitteln oder weiteren Werbungskosten, zu ei-
ner Summe addiert wurde. Erst durch die Erlduterung der
Steuerpflichtigen war erkennbar, ob die beantragten Auf-
wendungen steuermindernd berticksichtigt werden konn-
ten. Diese Erldauterungen konnte der Risikofilter jedoch
nicht lesen und auswerten. Machten Steuerpflichtige der-
artige Aufwendungen geltend und lag der Betrag unter-
halb der Wertgrenzen des Risikofilters, ging das maschi-
nelle Risikomanagement von einem schliissigen
Sachverhalt aus. Die Wertgrenzen wirkten insoweit wie
gesetzliche Pauschbetrige. Die Finanzémter wendeten
damit ein Verfahren an, das bei bestimmten Sachverhal-
ten, wie bei den Arbeitsmitteln oder weiteren Werbungs-
kosten, systematisch von einer Schliissigkeitspriifung ab-
sah, wenn die Wertgrenzen nicht {iberschritten waren. Bei
den haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen hatte dies dazu gefiihrt, dass die Steuerermafi-

14 Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, Jahresbericht 2007,
Nummer 32; dhnlich Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, Jah-
resbericht 2011, Nummer 23.

15 Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Jahresbericht 2011, Nummer 8.
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gung in 80 bis 90 Prozent der Félle ohne jede Priifung der
Anspruchsvoraussetzungen gewahrt wurde. Nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes kommen die fehlenden
Schliissigkeitspriifungen einem systematischen Durch-
winken bestimmter Sachverhalte gleich. Dies kann sich
auch auf Folgejahre auswirken, weil das maschinelle Ri-
sikomanagement fiir den Wertabgleich auf die gespei-
cherten Daten des Vorjahres zuriickgreift.

Die Finanzédmter diirfen zwar den Umfang der Sachver-
haltsermittlung am Einzelfall ausrichten und dabei Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen einbeziehen. Dieses Recht
bezieht sich jedoch ausschlieBlich auf die Verifikation der
Angaben der Steuerpflichten. Die Verpflichtung, die
Schliissigkeit der Angaben zu priifen, gilt uneinge-
schriankt. Das hat zur Folge, dass die Schliissigkeit durch
die Beschiftigten gepriift werden muss, wenn das ma-
schinelle Risikomanagement diese Priifung nicht sicher-
stellen kann.

Die Mingel bei der maschinellen Schliissigkeitspriifung
wurden nicht dadurch behoben, dass die Beschiftigten
der Finanzidmter bei der Dateneingabe offensichtliche
Fehler korrigieren durften. Von diesem Recht wurde nur
in Einzelfillen Gebrauch gemacht. Auflerdem gibt der
Untersuchungsgrundsatz den Finanzédmtern nicht nur ein
Priifungsrecht, sondern er verpflichtet sie zur Priifung der
Schliissigkeit.

Auch die Turnuspriifungen konnten die Méangel nicht be-
heben. Zum einen betrafen sie nur einzelne Sachverhalte
und nur 2 Prozent der vom Bundesrechnungshof eingese-
henen Fille. Zum anderen war ein Teil der Turnuspriifun-
gen an Wertgrenzen gekoppelt. Dadurch bezogen sie sich
nur auf Sachverhalte, die diese Wertgrenzen iiberstiegen.

Die Zufallsauswahl konnte die Liicken bei der Schliissig-
keitspriifung nur in sehr begrenztem Umfang schlieBen.
Statistisch unterlag jeder Fall nur ein Mal in 50 Jahren der
Zufallsauswahl.

Im Ergebnis bestitigt die aktuelle Untersuchung die be-
reits frither erhobene Kritik des Bundesrechnungshofes,
dass der Untersuchungsgrundsatz im maschinellen Risi-
komanagement nur unzureichend umgesetzt wird. Die
Feststellungen des Bundesrechnungshofes zeigen, dass
die finanziellen Auswirkungen der unzureichenden
Schliissigkeitspriifung nicht gering sind.

6.4.2 Bearbeitungsqualitat

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes be-
arbeiteten die Finanzdmter die Risikohinweise nicht zu-
friedenstellend. Die vom Bundesrechnungshof festge-
stellten Fehlerquoten zwischen 36 und 68 Prozent sind
besorgniserregend hoch und nicht hinnehmbar. Auch
mehrere Landesrechnungshofe hatten die Bearbeitung der
Risikohinweise als unzureichend kritisiert.

Die hohen Fehlerquoten erstaunen umso mehr, da die Be-
schéftigten nach dem Verfahrenskonzept nur den im Risi-
kohinweis aufgegriffenen Sachverhalt zu iiberpriifen hat-
ten. Die Beschéftigten priiften dennoch nur zum Teil, ob
die Aufwendungen auch dem Grunde nach anzuerkennen

waren. Erkannten die Finanzdmter den vom Risikofilter
als kritisch gekennzeichneten Wert ohne die gebotene
Priifung an, hatte dies weitreichendere Konsequenzen als
vor Einfilhrung des maschinellen Risikomanagements.
Das maschinelle Risikomanagement unterstellte den Wert
im Folgejahr als gepriift und wendete hierauf seinen Ver-
gleichsmafstab an. Wenn das maschinelle Risikomanage-
ment aufgrund dessen den Wert im Folgejahr nicht als
kritisch ansah, schrieb sich der Fehler in die Zukunft fort.
Anders war die Bearbeitungssituation in der Zeit vor Ein-
fihrung des maschinellen Risikomanagements. Hier
stand der Fall im nichsten Jahr zur erneuten personlichen
Priifung an und im Vorjahr begangene Nachléssigkeiten
konnten behoben werden. Aus diesem Grund haben auch
Anweisungen, Risikohinweise nicht oder nur iiberschli-
gig zu priifen, unabsehbare Folgen und sind nicht akzep-
tabel.

Die hohen Fehlerquoten bei der Bearbeitung, auch bei der
Zufallsauswahl, zeigen, dass sich durch den Einsatz des
maschinellen Risikomanagements — entgegen seiner Ziel-
setzung — die Bearbeitungsqualitit bei der Arbeitnehmer-
veranlagung noch nicht verbessert hat.

Auch die unterschiedlichen Anweisungen der Lander, wie
intensiv die Risikohinweise und die Zufallsauswahl zu
bearbeiten sind, hélt der Bundesrechnungshof nicht fiir
vertretbar. Im Interesse der GleichméaBigkeit der Besteue-
rung sollte das Bundesfinanzministerium fiir gleiche Be-
arbeitungsstandards sorgen.

6.4.3 Auswirkungen auf den Vollzug der
Steuergesetze

Nach Einschitzung des Bundesrechnungshofes gewahr-
leistet das gegenwértige maschinelle Risikomanagement
den gesetzméfigen und gleichméBigen Vollzug der Steu-
ergesetze noch nicht. Mit seinen systematisch unzurei-
chenden Schliissigkeitspriifungen (Tz. 6.4.1) und der ho-
hen Quote an Bearbeitungsfehlern (Tz. 6.4.2), die sich
auch auf kiinftige Jahre auswirken, beeintrichtigte das
neue Verfahren den gesetzméBigen Vollzug der Steuerge-
setze stirker als die fritheren Durchwinkwochen. Wah-
rend diese nur tempordr wirkten, beeintrichtigen die
Mingel beim maschinellen Risikomanagement dauerhaft
den Vollzug der Steuergesetze. Damit die Steuerverwal-
tung ihre eigenen Zielvorstellungen verwirklichen und zu
einer ordnungsgemédBen Erflillung ihrer Aufgaben kom-
men kann, bedarf es umfassender Maflnahmen, wie der
Vereinfachung des Steuerrechts und der Weiterentwick-
lung der Steuererklarungsvordrucke (Tz. 8).

6.5 Stellungnahme des Bundesfinanz-
ministeriums und Erwiderung des
Bundesrechnungshofes

(1) Nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums verlet-
zen die Finanzdmter auch bei Anwendung des maschinel-
len Risikomanagements den Untersuchungsgrundsatz
nicht. Ein Versto3 gegen den Untersuchungsgrundsatz
liege nur vor, wenn das maschinelle Risikomanagement
nicht in der Lage wére, auch bei offenkundigen Fehlern
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unrichtige Steuerfestsetzungen zu verhindern. Die Be-
schiftigten hitten aber die Moglichkeit, risikorelevante
Steuerfille zu kennzeichnen und damit eine ausschlief3-
lich maschinelle Bearbeitung zu unterbinden. Zusétzlich
triigen die Zufallsauswahl und die Turnuspriifungen zu
einer ausreichenden Priifungsdichte bei. Die im Risikofil-
ter enthaltenen Plausibilitdtspriifungen sowie die aus den
Festsetzungsprogrammen iibernommenen Hinweise wiir-
den das Risiko rechtswidriger Steuerfestsetzungen erheb-
lich verringern.

Das verbleibende, verhéltnismiBig niedrige Risiko sei bei
weniger bedeutenden Steuerfdllen in Kauf zu nehmen.
Eine flichendeckende Sichtung sdmtlicher Steuererkla-
rungen sei mit den begrenzten Ressourcen der Steuerver-
waltung nicht moglich. Das maschinelle Risikomanage-
ment sei am besten geeignet, mit den gegebenen Mitteln
die Ziele der GleichméaBigkeit und GesetzméaBigkeit der
Besteuerung zu erreichen.

Das Bundesfinanzministerium verkenne nicht, dass das
maschinelle Risikomanagement einer kontinuierlichen
Fortfiihrung bediirfe. Es werde diesen Prozess weiterhin
aktiv unterstiitzen. Die Fortentwicklung sei aber mit Hilfe
zusitzlicher Kennziffern und damit umfangreicherer Vor-
drucke nur begrenzt moglich, da eine héhere Abfrage-
dichte zu Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen
fiihre.

(2) Der Bundesrechnungshof hilt an seiner Auffassung
fest, dass das maschinelle Risikomanagement in seiner
jetzigen Ausgestaltung den Untersuchungsgrundsatz ver-
letzt. Nach diesem Grundsatz diirfen Liicken in der
Schliissigkeitspriifung nicht in Kauf genommen werden.
Entgegen der Auffassung des Bundesfinanzministeriums
diirfen die Finanzdmter offenkundige Fehler auch dann
nicht ignorieren, wenn sie sich nur geringfiigig auswir-
ken. Denn die Abgabenordnung schrénkt den Untersu-
chungsgrundsatz nicht ein. Die Steuerverwaltung muss
daher die Mindestanforderung der Abgabenordnung er-
fiillen und die Schliissigkeit der Steuererkldrungen prii-
fen. Das maschinelle Risikomanagement fiihrt aber dazu,
dass die Schliissigkeit bestimmter Sachverhalte systema-
tisch nicht gepriift wird. Wie die Quoten der Fille ohne
Risikohinweis mit unschliissigen Angaben belegen, han-
delt es sich trotz Zufallsauswahl und Turnuspriifungen
nicht um Einzelfdlle. Der Mangel der fehlenden Schliis-
sigkeitspriifung wird auch nicht dadurch behoben, dass
die Beschéftigen risikorelevante Steuerfille zur personli-
chen Bearbeitung aussteuern kdnnen. Denn die Beschéfti-
gen haben diese Mdoglichkeit nur in Einzelfédllen genutzt.
Die Méglichkeit, manuell einzugreifen, setzt im Ubrigen
bereits eine Schliissigkeitspriifung durch die Beschéftig-
ten voraus. Diese hat das Bundesfinanzministerium je-
doch gerade in seiner Stellungnahme mit dem Hinweis
auf begrenzte Personalressourcen abgelehnt.

Die Ansicht des Bundesfinanzministeriums, dass um-
fangreichere Vordrucke nur begrenzt moglich seien, teilt
der Bundesrechnungshof nicht. Das von der Steuerver-
waltung verfolgte Ziel einer weitgehend elektronischen
Veranlagung kann nur dann erreicht werden, wenn dem

System die erforderlichen Informationen vorliegen, um
den vorgetragenen Lebenssachverhalt steuerrechtlich
wiirdigen zu kdnnen. Ein einfacheres Steuerrecht wiirde
den Umfang der erforderlichen Angaben verringern.

7 Weitere Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens

Der Bundesbeauftragte hatte in seinem Gutachten fiir ei-
nen besseren Vollzug der Steuergesetze eine bundesweit
kompatible Steuersoftware, eine verstirkte elektronische
Ubermittlung von Steuererklirungen und zusitzliche Da-
ten von Dritten flir erforderlich gehalten. Der Bundes-
rechnungshof untersuchte die Entwicklung dieser Berei-
che seit dem Gutachten aus dem Jahr 2006.

7.1 Feststellungen

7.1.1 Vereinheitlichung der Steuersoftware
durch KONSENS

Der Bundesbeauftragte hatte bemingelt, dass es Bund
und Landern nicht gelungen war, mit dem Vorhaben FIS-
CUS'¢ nach dreizehnjéhriger Entwicklungszeit und anné-
hernd 400 Mio. Euro Kosten eine bundesweit kompatible
Steuersoftware zu schaffen. Gleichzeitig hatte er die
Hoffnung ausgedriickt, dass es beim neuen Vorhaben
KONSENS!7, das die Finanzministerkonferenz im Juni
2005 beschlossen hatte, in absehbarer Zeit zu greifbaren
Ergebnissen kommen werde.

Mit KONSENS wollen Bund und Lénder die Software
der Steuerverwaltungen vereinheitlichen und modernisie-
ren, um Effizienzgewinne im Besteuerungsverfahren zu
erzielen. So sollen beispielweise eine landeriibergreifende
elektronische Steueraktenabgabe oder ein maschineller
Informationsaustausch zwischen den Finanzdmtern iiber
Landergrenzen hinweg ermoglicht werden. Weiterhin sol-
len die parallele Entwicklung und Pflege von Software in
mehreren Léndern fiir das Besteuerungsverfahren entfal-
len.

Bund und Lénder rechnen damit, dass bis zum Jahr 2012
ein wesentlicher Schritt zu einer einheitlichen Software
fiir das Besteuerungsverfahren vollzogen sein wird. Dies
ist moglich, weil verschiedene Lénder dem bereits beste-
henden Programmierverbund EOSS!® beigetreten sind
oder funktional erweiterte IT-Verfahren des EOSS-Ver-
bundes einfithren werden.

Zu dem Vorhaben, die Steuersoftware grundlegend zu
modernisieren, stellte der Bundesrechnungshof bei seinen
Priifungen u. a. fest, dass

— sich die Modernisierung der Kernverfahren (Grundin-
formationsdienst, Festsetzung und Erhebung) verzo-
gern wird,

16 FISCUS = Foderales Integriertes Standardisiertes Computer-Unter-
stiitztes Steuersystem.

KONSENS = Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuer-
verwaltung.

18 EOSS = Evolutiondr Orientierte SteuerSoftware.
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— in den néchsten Jahren durch ein begrenztes Gesamt-
budget die Fertigstellung und Inbetriebnahme weiterer
KONSENS-Produkte gefiahrdet werden kann und

— es bei einzelnen Projekten immer wieder zu Termin-
verschiebungen kam.

7.1.2 Elektronische Steuererkldrung

Im Jahr 2005 wurden 3,59 Millionen Einkommensteuer-
erklarungen (15 Prozent) elektronisch iiber das Programm
ELSTER eingereicht. Der Bundesbeauftragte hatte ange-
regt, die Attraktivitdt des ELSTER-Verfahrens und damit
den Anteil elektronischer Steuererkldrungen zu steigern.

Die Liander ergriffen verschiedene Maflnahmen, um den
Anteil der ELSTER-Erklarungen zu erhéhen. Sie veran-
stalteten beispielweise Werbetage fiir ELSTER. Im Jahr
2009 wurden 8,3 Millionen Einkommensteuererklarun-
gen (iber 30 Prozent) elektronisch abgegeben.

7.1.3 Elektronische Dateniibermittlung von
Dritten

Der Bundesbeauftragte hatte in seinem Gutachten emp-
fohlen, fiir ein wirksames maschinelles Risikomanage-
ment die Informationsbasis der Finanzdmter zu verbrei-
tern (z. B. durch Kontrollmitteilungen). Damit die
Finanzédmter die Angaben der Steuerpflichtigen maschi-
nell priifen konnen, miissten die Informationen elektro-
nisch iibermittelt werden.

Seit dem Jahr 2006 sind mehrere Pflichten zur elektroni-
schen Ubermittlung von Daten geschaffen worden. So
filhrte das Biirgerentlastungsgesetz Krankenversiche-
rung'?® die elektronische Dateniibermittlung fiir Kranken-
und Pflegeversicherungsbeitrdge ein. Die Versicherungs-
trager haben die Daten bis zum 28. Februar des dem Bei-
tragsjahr folgenden Kalenderjahrs zu iibermitteln. Bei
den ortlichen Erhebungen beklagten die Finanzédmter Pro-
bleme bei der Einfiihrung der Dateniibermittlung. So la-
gen beispielsweise die Daten iiber Krankenversicherungs-
beitrdge bei der Veranlagung noch nicht vor.

Das Alterseinkiinftegesetz2? verpflichtete die Rentenver-
sicherungstrdger und Pensionskassen, einer zentralen
Stelle ab dem Jahr 2005 die Rentenbeziige einschlieBlich
der Identifikationsnummer nach § 139b AO mitzuteilen.
Das Rentenbezugsmitteilungsverfahren konnte frithestens
mit der Vergabe der Identifikationsnummer im Herbst
2008 beginnen. Die Rentenversicherungstrager und Pen-
sionskassen tibermittelten schlieBlich im Herbst 2009 ge-
schitzte 120 Millionen Rentenbezugsmitteilungen fiir die
Jahre 2005 bis 2008. Nach Aussage einiger Finanzadmter
fiihrte die Auswertung der Rentenbezugsmitteilungen in
der Anfangsphase zu erheblicher Mehrarbeit. So mussten
wegen des spiten Eingangs der Rentenbezugsmitteilun-

19 Gesetz zur verbesserten steuerlichen Beriicksichtigung von Vorsor-
geaufwendungen vom 16. Juli 2009.

20 Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Behand-
lung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbeziigen vom
5. Juli 2004.

gen bereits abgeschlossene Veranlagungen wieder aufge-
griffen werden, um die Daten abgleichen zu kénnen.

7.2 Wirdigung

7.2.1 Vereinheitlichung der Steuersoftware
durch KONSENS

Es ist ein groBer Fortschritt, dass in naher Zukunft weit-
gehend eine einheitliche Software fiir das Besteuerungs-
verfahren eingesetzt werden kann. Allerdings ist die not-
wendige Modernisierung des Besteuerungsverfahrens,
insbesondere der Kernverfahren, noch nicht abgeschlos-
sen.

7.2.2 Elektronische Steuererklarung

Den Landern ist es gelungen, den Anteil der elektroni-
schen Einkommensteuererkldrungen seit dem Gutachten
von 15 auf iiber 30 Prozent mehr als zu verdoppeln. Dies
hat den Aufwand der Finanzémter fiir die Datenerfassung
reduziert. AuBerdem konnten durch die medienbruchfreie
Ubertragung der Daten Ubertragungsfehler ausgeschlos-
sen werden.

7.2.3 Elektronische Dateniibermittlung von
Dritten

Die elektronische Dateniibermittlung von Dritten kann
die Bearbeitung der Steuererkldrungen grundsétzlich er-
leichtern, da den Finanzédmtern gesicherte Informationen
zur Verfiigung stehen. Erst eine elektronische Ubermitt-
lung ermoglicht es, die Daten den Erkldrungen maschi-
nell beizustellen und zu priifen. Die elektronische Uber-
mittlung von Daten Dritter erleichtert daher das
maschinelle Risikomanagement und macht es effizienter.
Die Einfithrung der Pflicht, den Finanzbehorden Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeitrige sowie Rentenbe-
ziige elektronisch mitzuteilen, war deshalb ein wichtiger
Baustein fiir eine vollelektronische Veranlagung. Der
Vollzug der Steuergesetze wurde aber dadurch beein-
trachtigt, dass Daten zu Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitrigen sowie zu Rentenbeziigen nicht zum Zeit-
punkt der Veranlagung vorlagen und abgeschlossene
Veranlagungen wieder aufgegriffen werden mussten.

Die Einfilhrung von neuen Dateniibermittlungspflichten
fithrte fast immer zu Anlaufschwierigkeiten, da die iiber-
mittelnde Stelle Programme fiir die Ubermittlung erstel-
len musste und die Daten in die Software der Steuerver-
waltung integriert werden mussten. Deshalb sollte bei der
Einfithrung von elektronischen Dateniibermittlungs-
pflichten beachtet werden, dass fiir die Umsetzung der
Vorhaben ausreichend Vorbereitungszeit zur Verfiigung
steht. Werden die Daten erst verspdtet nach Einfiihrung
eines automatisierten Verfahrens ibermittelt, baut sich
eine steigende Zahl von nicht verarbeiteten Mitteilungen
auf. So erhielten die Finanzédmter im Jahr 2009 alle Ren-
tenbezugsmitteilungen (etwa 120 Millionen) fiir die Jahre
2005 bis 2008 auf einmal. Die Auswertung dieser Flut
von Daten bindet das Personal der Finanzédmter. Damit
steht weniger Zeit fiir die {iblichen Veranlagungsarbeiten
zur Verfiigung. AuBBerdem erhoht sich das Risiko, dass die
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Finanzémter die vielen Mitteilungen zum Teil nicht mehr
oder nicht zutreffend auswerten kénnen.

8 Zusammenfassende Wiirdigung und
Empfehlungen

Das Ergebnis der Untersuchung des Bundesrechnungsho-
fes zu den bestimmenden Bedingungen des Vollzugs der
Steuergesetze zeigt folgendes Gesamtbild:

— Die Arbeitslage in den Veranlagungsstellen der Fi-
nanzédmter war weiterhin angespannt, da der Personal-
bestand seit 2006 etwas stirker gesunken war als die
Anzahl der zu bearbeitenden Steuererklarungen.

— Der Vollzug der Steuergesetze wurde auch weiterhin
durch ein komplexes und sich rasch wandelndes Steu-
errecht erschwert. Eine durchgreifende Steuerrechts-
vereinfachung steht weiterhin aus.

— Bund und Lénder nutzten die Moglichkeit noch zu we-
nig, durch die Vereinbarung von Vollzugszielen den
Vollzug der Steuergesetze zu vereinheitlichen und zu
verbessern.

— Die Einfithrung des maschinellen Risikomanagements
im Arbeitnehmerbereich fiihrte nicht zu den ange-
strebten Verbesserungen beim Vollzug der Steuerge-
setze. Das maschinelle Risikomanagement beachtete
den Untersuchungsgrundsatz des § 88 AO unzurei-
chend und die Finanzémter priiften die risikobehafte-
ten Félle nur mangelhaft.

— Ein groBer Schritt zu einer bundesweit kompatiblen
Steuersoftware wird im Jahr 2012 gemacht sein, wenn
weitgehend eine einheitliche Software fiir das Besteu-
erungsverfahren eingesetzt wird. Die Umsetzung der
Modernisierungsmafinahmen fiir das Besteuerungs-
verfahren dauert jedoch zu lange.

Damit hat sich die Gesamtsituation gegeniiber dem vom
Bundesbeauftragten festgestellten Zustand trotz starkerer
IT-Unterstiitzung nicht verbessert. Den gesetzmiBigen
Vollzug der Steuergesetze hilt der Bundesrechnungshof
im Arbeitnehmerbereich weiterhin nicht fiir gewidhrleis-
tet. Es besteht unverdndert groBer Handlungsbedarf, um
zu spiirbaren Verbesserungen zu kommen:

— Der Bundesrechnungshof hélt ein maschinelles Risi-
komanagement grundsitzlich fiir geeignet, einen ge-
setzmifigen und gleichméBigen Vollzug der Steuerge-

Bonn, den 17. Januar 2012

Der Président
des Bundesrechnungshofes

setze zu erreichen. Dies erfordert jedoch eine
grundlegende Vereinfachung des Steuerrechts, so dass
die Schliissigkeit der Angaben der meisten Steuer-
pflichtigen maschinell gepriift werden kann. Die Be-
schéftigten der Finanzédmter hétten so ausreichend Zeit
fiir die Priifung der risikobehafteten Félle. Hierzu
miisste beispielsweise der Werbungskostenabzug bei
der Arbeitnehmerveranlagung neu geordnet werden.
Das Bundesfinanzministerium sollte deshalb untersu-
chen, welche Vereinfachungen in Betracht kommen.

— Neben einer grundlegenden Steuervereinfachung halt
der Bundesrechnungshof eine entscheidende Weiter-
entwicklung des maschinellen Risikomanagements
und der Steuererklarungsvordrucke fiir erforderlich.
Sollen Fille ohne Risikohinweise weiterhin ohne Prii-
fung durch die Beschéftigten veranlagt werden, miiss-
ten umfassende Angaben der Steuerpflichtigen und
damit umfangreichere Steuererkldrungsvordrucke in
Kauf genommen werden. Dies gilt so lange, wie die
Voraussetzungen fiir Steuerminderungen durch kom-
plexe Regelungen festgelegt werden.

— Solange das Steuerrecht nicht grundlegend vereinfacht
und das maschinelle Risikomanagement nicht verbes-
sert ist, konnen die GesetzméBigkeit der Besteuerung
und die Wahrung des Untersuchungsgrundsatzes nur
gewihrleistet werden, wenn das maschinelle Risiko-
management durch eine personliche Sichtung der
Steuererkldrungen ergénzt wird. Die Sichtung kann
sich dabei auf die Schliissigkeit der Sachverhalte
beschrianken, bei denen eine maschinelle Schliissig-
keitspriifung nicht moglich ist. AuBerdem muss die
Bearbeitung der Risikohinweise verbessert und ver-
einheitlicht werden.

— Das Bundesfinanzministerium sollte mit den Landern
qualitative Vollzugsziele entwickeln und in die Verein-
barungen einbeziehen. Auflerdem sollte das Bundes-
finanzministerium mit allen Léndern zu allen wesent-
lichen Aufgaben der Finanzdmter Vereinbarungen mit
vergleichbaren Zielwerten schlieBen. Damit erhielten
die Lénder einen Anreiz, den Vollzug der Steuerge-
setze im Vergleich mit den anderen Léndern zu ver-
bessern.

Der Bericht ist am 20. Dezember 2011 vom Ausschuss
des Groflen Senats des Bundesrechnungshofes beschlos-
sen worden.

Direktor beim Bundesrechnungshof
als Vorsitzender des Ausschusses

des GroB3en Senats

Prof. Dr. Dieter Engels

Andreas Rahm









Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralle 83—-91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de
ISSN 0722-8333



	Inhaltsverzeichnis
	0 Zusammenfassung
	1 Anlass und Gegenstand der Untersuchung
	2 Rechtliche Grundlagen für den Gesetzesvollzug
	3 Personaleinsatz und Anzahl der Steuererklärungen
	4 Entwicklung des Steuerrechts
	5 Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern zur Verbesserung desVollzugs der Steuergesetze
	6 Vollzug der Steuergesetze durch maschinelles Risikomanagement im Arbeitnehmerbereich
	7 Weitere Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
	8 Zusammenfassende Würdigung und Empfehlungen


